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Beschlussauszug 

aus der 
Sitzung der Stadtvertretung der Stadt Klütz  

vom 06.11.2023 

 
Top 7.7 Beschluss der Satzung der Stadt Klütz über die Erhebung von Kurabgaben 

(Kurabgabensatzung) 
 
 
Herr Mevius übergibt das Wort an Frau Stöckmann. Frau Stöckmann führt Erläuterungen zum 
Sachverhalt aus.  
 
Beschluss: 

Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt die Kalkulation und die Satzung der Stadt Klütz 
zur Erhebung von Kurabgaben ab dem 01.01.2024 in Höhe von:   

EUR 1,50 pro Vollzahler ab 16 Jahren (EUR 1,00 ermäßigt) vom 01.01.-31.12.2024  
 

Abstimmungsergebnis: 

Anzahl der Mitglieder: 15 

davon anwesend:   12 

Zustimmung:  12 

Ablehnung: 0 

Enthaltung: 0 

Befangenheit: 0 

 

 
 


